
Victor Pfaff 
Flucht und Einwanderung 
Die Nation im Umgang mit 
Fremden~:-

»\X'ir müssen eine Ergänzung des An. [6 im Grundgesetz akzeptieren.« Dies war 

Ende April 1992 das Credo des SPD-Fraktionsvorsitzenden Klose. ( Dafür sagte die 

Union der SPD ein Einwanderungsgesetz mit Quotenregelung zu.' Die Lawine 

rutscht. Losgetreten war sie von den Grünen mit der Forderung nach einem Ein­

wanderungsgesetz. Kein Einwanderungsgesetz ohne Quote. Eine Einwanderungs­

quote kann ihren Sinn nur erfüllen, wenn nicht daneben unquantifizierbarer Zugang 

von Asylsuchenden möglich ist, von denen ein beträchtlicher Teil auch nach Ableh­

nung des Asylantrags aus anderen als asylrechtlichen Gründen ein Bleiberecht be­

kommen muß. 

»Das Boot ist voll.« Darüber kann man sich lange streiten. Schon das Bild stimmt 

nicht. Deutschland ist kein Boot. Im übrigen war das Boot schon voll, als jährlich 

[00 eoo Menschen Zuflucht suchten. Ist es heute voll? \X'ann) Die Aussage ist relativ. 

»Die Quote ist voll.« Das ist präzise, überzeugend, unbestechlich. Die Aussage ist 

absolut. 

ImJahre 1975 hat das Bundesverwaltungsgericht Art. [6 II 2 GG so qualifiziert: Die 

politisch Verfolgten »gehören mithin zu einer Menschengruppe, für deren Schicksal 

das Grundgesetz aus humanitären Gründen besondere Vorsorge getroffen hat. Dar­

aus ergibt sich, daß eine befriedigende Regelung des Schicksals der politisch Verfolg­

ten, die in der Bundesrepublik Deutschland Aufnahme gefunden haben, eine staat­
lichen Interessen dienende und ·von den Staatsorganen zu beachtende Alt/gabe 
ist. "J 

Wenn das Asylgrundrecht verlorengeht, was dann? Soll man sich nicht mit der 

Genfer Flüchtlingskonvention begnügen können) Worin liegt der Wert des 

Art. 16 II 2 GG rechtlich, worin praktisch? 

1. Der besondere Wert des Grundrechts auf Asyl 

Das Asylgrundrecht hat einen »llllverzichrbaren Kerngehalt: Er verbürgt demjeni­

gen, der vor politischer Verfolgung Zuflucht sucht, daß er ... 2. nicht in einen mög­

lichen Verfolgerstaat abgeschoben wird, was einschließt, daß er auch in keinen Staat 

abgeschoben werden darf, in dem die Gefahr der weiteren Abschiebung in einen 

Verfolgerstaat besteht.«4 

!~ D:t'5 Manuskript wurde am 5.5.1992 abgeschlossen. 
, fAZ, '9· .\. 9', S. <. 

2 FAZ, Ja. 4. 9', S. 5. 
3 ßVerwG, U. v. I. 7. '975, I C 44.70, JZ '975,6)'. 
4 BVerwG, U. v. 7· '0. '975, EZ AR '34 Nr.' = NJW '976,490. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-2-129 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:10:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1992-2-129


[)o Sieht man zunächst von der Definition dessen, was politische Verfolgung ist, ab, 
dann stellt An. 16 II 2 GG keine besondere Norm dar. Was das Bundesverwalrungs­
gericht als Kerngehalt herausgesclült har, scheint exakt das Refoulement-Verbor des 
Art. J3 Genfer Flüchrlingskonvention LU sein. Aber auch in der Definition der po­
litischen Verfolgung bestehen keine gewichtigen Untersc.hiede. Von mehreren 
Aspekten sei hier nur einer genannt: Das Grundgesetz geht von einem objektiven 
Verfolgungsbegriff aus, die Genfer Konvention von einem subjektiven, der Furcht 
vor Verfolgung; freilich muß diese Furcht durch objektive Umstände begründet 
erscheinen. - Was also macht die Einzigartigkeit des Art. 16 II 2 GG aus? 

[. Das Asylrecht ist Individ"algrundrecht 

Das Asylrecht nach Art. 16 II 2 GG ist als Individualgnmdrecht ausgeformt. Es geht 
damit über das völkerrechtliche Asylrecht hinaus. Das Völkerrecht kennt kein Men­

schenrecht auf Asylgewährung. Daran indert auch Art. '4 der Allgemeinen Erklä­
rung der Menschenrechte vom 10. 12. 1948 nichts . Obwohl in der Formulierung dem 
Grundgesetztext nicht so fern, ist doch unbestritten, daß Art. 14 AEMR nicht über 
das Recht der souveränen Staaten hinausgeht, Asyl zu gewähren, ohne dadurch 
völkerrechtliche Verpflichtungen zu verletzen. 

Die Ausgestaltung des Asylrechts als lndividualgntndrecht hat die Teilhabe des 
Asylantragstellers an der Rechtsweggarantie zur Folge, wie sie durch Art. 19 IV r GG 
verbürgt ist. Das Bundesverfassungsgericht hat dies bestät;gt:' »Zu dem völkerrecht­
lich geschuldeten Ausmaß an gerichtlichem Rechtsschutz gehört jedenfalls, daß der 
Fremde nach Maßgabe und in den Grenzen allgemein eröffneter Rechtswege Zugang 
zu den Gerichten haben und sein Rechtsschutzbegehren von unparteüschen Rich­
tern geprüft und entschieden werden muß; ferner, daß ein Mindeststandard an Ver­
fahrensgerechtigkeit, insbesondere ausreichendes Gehör gewährt und das Verfahren 

nicht ungebührlich verzögert wird.« 
Gleichgültig, wie Art. 16 II 2 GG künftig gefaßt sein wird: Solange das Grundrecht 
überhaupt ein Individualgrundrecht auf Asyl enthält , steht Asylsuchenden der 
Rechtsweg offen. Andere Staaten sind demgegenüber in verfahrensrechtlicher Hin­
sicht entweder dem innerstaatlichen Rechtssehutzsystem verpflichtet, das aber nicht 
unser Niveau hat, oder nur dem Beschluß des Exekutiv-Komitees Nr. 8 (XXVIl). 
Dieses Komitee besteht aus über 40 Staaten und faßt - einmütig oder gar nicht -
Beschlüsse zur Durchführung des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen. Soweit es um das Rechtsmittel geht, enthält der Beschluß 
aus dem Jahre 1977 folgende Empfehlung<: "Wenn der Antragsteller nicht anerkannt 
wird, sollte ihm eine angemessene Frist eingeräumt werden, in der er eine formelle 
Überprüfung der Entscheidung beantragen kann, entweder bei derselben oder bei 
einer anderen Behörde, sei es eine Verwaltungsbehörde oder ein Gericht, je nach dem 

vorherrschenden Rechtssystem .« 
Bereits hier sei darauf hingewiesen: Eine veifahren.srechtliche Vereinheitlichung des 
Asylrechtes auf EG-Ebene bedeutet entweder, die übrigen EG-Staaten heben ihr 
Rechtsschutzniveau für Asylantragsteller verbindlich auf das Niveau des deutschen 
Mindeststandards, wie ihn Art. 19 IV I GG gebietet oder Deutschland schränkt 
Art. '9 IV 1 für Asylantragsteller ein, woran allerdings wegen der \XIesensgehails -

5 BVcrfG, ß. v. 20.4.1982, NJW 1982, 24'5 fr. 
6 fntl'rnltionaler Rcdn ssdlUlz rur Fluchtlinge. ß~st hlune des Exckutjv-Koll\iu:~s tur das Programm des 

Hohm Fluchclingskommissars der Vereinten Nationen, Gen f 1988 (mchtamtliche Übersetzun& der eng­
!J!>("hen Originalfa_~su ng)) Scite 16 fL; ... gl. :luch Beschluß Nr. JO (XXXJ V) von J98) zur Behandlung 
offensichtlich 'linbegrundeter Anuage, 3. a. 0., SeHe 68 f. 
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garantie des Art. 19 II GG verfassungsrechtliche Bedenken geknü pft werden könn­
ten. 

2. Die garantierte Ei.n.reisefreiheit 

Art. 16 Il 2 GG gewährt Asy lsuchenden das Recht auf Einreise z.ur Prüfung des 
Asylbegehrens. Mit Urtei l vom 7. [0. [975 hat das Bundesverwaltungsgericht ent­
schieden' : »D as Grundrecht aui Asy l ... verbürgt demjenigen, der vor politischer 

Verfolgung Zuflucht sucht, daß er t. an der Grenze des zur Asylgewährung ver­
pflichteten Staates nicht z.urückgewiesen wird ... " §)I AsylVfG hat diesem Umstand 

Rechnung getragen : Die Zurückweisung ist nur zulässig (und geboten), wenn an­

derweitiger Verfolgungsschurz offensichtlich ist. 
Die Einreisefreihei t des Art . • 6 II 2 GG (stets nu r: zur Prüfung der Verfolgteneigen­
schaft) ist bis heute im internationalen Vergleich eine einmalige Rechtsleistung ge­
blieben . Sie durchbricht die staatliche Souveränität, deren Bestandteil nach wie vOr 

die freie Entscheidung ist, ob Fremde sich auf ein Einreiserecht berufen können, ist 
dieses in völkervertraglichen Vereinbarungen, die ihrerseits Ausfluß staatlicher Sou­
veränität si nd, enthalten. Andere Staaten dagegen können irei bestimmen, ob sie 

Flüchtlinge zum Staatsgebiet zulassen. Eine Einschränkung enthält für die Vertrags­

staaten der Genfer FlüchrJ ingsk onven tion vom 28.7· 1951 der Art. 33 GFK. Die 
Vorschrift verbietet, den Flüchtling »auf irgendeine Weise über die Grenzen von 

Gebieten auszuweisen oder zurückzuw eisen (rdouler), in denen sein Leben oder 

seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, se iner Zugehörig­

keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeu­
gung bedroht sein wiirde." Es wird gestritten , ob die Kehrseite des Zurückweisungs­
verbotes des Art. 3 3 GF K eine Aufnahmeverpflichtung des Staates ist . D abei handelt 
es sich zwar um einen akademischen Streit, aber vo n enonner prakti sche r Auswir­

kung. Denn die Bedeutung des Art. 16 II 2 GG würde relativiert, würde die GFK 
eine staatliche Verpflichtung entha.lten, Flüchtlinge, die an die Grenze gelangt si nd, 

aufzunehmen, sofern s ie im Falle der Zurückweisung der Verfolgungsgefahr ausge­
setzt wä ren . Die ältere Literatur steht auf dem Standpunkt, A rt. 33 GFK verpflichte 
den Staat nicht zur Aufnahme von Flüchtlin gen, die an seine Grenzen gelangT s ind ' 
Im.wischen setzt sich jedoch, nach eingehendem Studium der Entstehungsgeschichte 
des Art.33, d ie gege nteilige Auffassung durch. '0 Dabei ist unerheblich, ob der 

Flüchtlin g, der an der Grenze sich befindet, schon auf dem Territorium des betref­
fendcn Staates ist. 
Dcr Unterschied zum Grundrecht des Art. 16 II 2 GG ist also ein dreifacher: 

- Die aus Art. 33 GFK erwachsende Verpflichtung ist staatliche Verpflichtung 
gegc nüber den Mitgljedstaaten, nicht gegenüber dem Flüchtling. Der Flücht­
ling hat keinen Rechtsanspruch a«/ Einreise bzw. Aufnahme aus Art. ]J GFK". 
Art. 16 11 2 GG gewäh rt dagegen auch insoweit einen Individualrechtsanspr uch, 
gesichert durch die Rechtswegga rantie. 

7 [ZAR I H ~r. I NJW 1976, 490-
8 Vgl. hll!r Z II Fr;\Jll.. Die Krise des Asylrechts - Wege zu ih.rcr Uberwmoung, in: BeitZIWollenschlagcr, 

Handbuch des Asy lrechtes, Baden- Baden '98o, Scüc 78} f. 
9 Franz, ,1..1 . O. (Anm. R), S. 786 L; Gusy, Asyl recht und A:;ylverfahrcn in der ßundcsrcpublik Deutsch­

land. Konig,slclß 198:). S. p.; Lieber, Die neuere Entwil:klu Jl~ dl~ Asyln: ... hts im Volkerrecht und StaMs­
re ch r. Zurich 1973. S. !.4. 

10 K~lin. Grulldriß des Asylw rbhrens, Basel 1990, S. 217 H. unI<"!" Hi nw~'l'i vor ;ülem auf Slcnbcrg. Non­
ExpulSion :lnd Non-Rcfo ulment , Uppsab, 1989; vffenbar JUl.:h Kvtn~rlNj\~obu s, Grundl3ge rl des Asyl­
rechts in der Bunde:)n,:publ.k Deutschland, Mainl !Munchen 1986, 1)6. 

11 VgJ. Kofncr/Nlcolaus, a. 3. O. (Anm. 10), S. 128. 

1] 1 
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IJ2 Art. 33 GFK auferlegt einem Staat Verpflichtungen nur, wenn es sich beim betrof­
fenen Individuum um eine n p olitisc h Verfolgten im Sinne des Art. 33 handelt. Die 
Verfolgteneigenschaft kann vor Gewährung der Einreise gepriift werden. Die aus 

Art. 16 Il 2 GG folgende Einreisefreiheit steht dagegen jedem Asylsuchenden zu. 
Die Verfolgteneigenschaft ist nach der Einreise zu prüfen. 
Art. 33 GFK verbietet nicht die Zurückweisung eines politisch Verfolgten, de r auf 
seiner Flucht einen sicheren Drittstaat durchquert hat, wenn eben ausgeschlossen 
ersche int, daß die Zurückweisung dazu führt, daß der Flüchtling letz tlich politi­

scher Verfolgung ausgesetzt wird. So hat etwa in der Vergangenheit Schweden 
bedenkenlos iranische Flüchtlinge, die über die BRD dorthin flüchteten, zurück­
gewiesen, weil Gewißheit bestand, die BRD würde iranische Flüchtlinge nicht 
ohne Prüfung der Verfolgteneigenschaft direkt oder auf Umwegen nach Iran rück­

schaffen. Demgegenüber verbietet Art. 16 II 2 GG die Zurückweisung ei nes 
Asylsuchenden auch dann, wenn er einen sicheren Drittstaat passiert hat, dort also 
hätte bleiben können, solange nur im DrittStaat die Flucht nicht beendet worden 
ist. Der reine Transitaufenthalt im DrittStaat berührt den Asyl anspruch nach 

Art. 16 1I 2 GG nicht." 
Umstritten ist die Tragweite der Einreisefreiheit im Vorfeld des Territoriums der 
Bundesrepublik Deutsc hland. Wirkt sie nur ~ugunsten desjenigen, der das Territo­

rium erreicht hat und Einreise begehrt", oder kann sich auf Art. [6 11 2 GG ein 
politisch Verfolgter berufen , der sich noch im Verfolgerland oder in einem Drittsta.t 
aufhä.lt und unter Hinweis auf seine Verfolgung Reisepapiere von der deutschen 
Auslandsvertretung begehrt? Fest steht, daß der Staat keine exekutiven oder legisla­

torischen Barrieren errichten darf, di e der Rechtsausiibung im Grundrechtsbereich 
so hohe Hindernisse entgegensetzen, daß die Gefahr einer Entwertung der materiel­
len Grundrechtsposition entsteht. Derartige Maßnahmen sind mit dem Grundrecht, 
dessen SchlitZ es bewirken soll, un ve reinbar. '< Infolgedessen sind Visumzwang, 

Transitvisumzwang und Sanktionen gegen Bdörderungsunternehmen jedenfalls 
dann verfassungswidrig, wenn sie der Abwehr vo n Asylsuchenden dienen, die als 

bona-fide-Flüehtlinge angesehen werden müssen. Diese Auffassung scheint jet>.t 
auch das Bundesverwaltungsgericht zu vertreten, soweit es um das Beförderungsver­
bot von Asylsuchenden gehL" Sollte das Bundesverfassungsgericht diese Meinung 

bestätigen, wäre dies an und für sich erfreulich, würde aber sicher zum beschleunig­
ten Untergang des Asylgrundrechtes in seiner jetzigen Fassung beitragen. D en n die 

Bundesrepublik Deutschland hätte dann im Vergleich zu den übrigen EG-Staaten 
einen noch größeren Anteil der nach Europa kommenden Flüchtlinge zu verkraf­
ten,I6 

12 Konstante Rechtsprechung des BVcrwG seit 1960 bis heUle . Vgl. ('twii BVl"rwG U. \'.20. tL 1960, ßuch# 

holz 402.2.2. Nr. 7 z.u Art. (GK; BVerwG U. v. l1.6 . 1988 , InfAuslR 1988.297. 
1} So z.B. Klmmimch, As)'lgcwJhrung 31s RecntsprobJclll , In : Au s Politik und Zeiq;eschidlle , BCllage zu 

Das P:lrlOlmcm, B 9/92 v. 21. 2. J992. Seite 9. Vgl. zur PI'Qbl"miu lk f<:rIlCf Bicrwlrth, Zugang zum Asyl­
vcrbhr\.>Il, ZAR 1987.64 H.; ZDWF-.. chriftcnrcihl' Nr. H 1.lllll TIl<.'l1u Sicht\'crmerkspflic,ht. Sank, ioneo 
gegen Bcfordcrungsunlcrnchmen und Asylrecht mit Bl~itrllgl . .'n VOn rfrtff, Brauer, H:tmmcr, VedSlcdt­
Hansen; vgl. auch Cruz , Sanktionen gegen ßeford~nmg.suntcrnchmcn In Wc,St-c.uropa, ZAR J991 , 
' 7aff. 

14 pf>rf. 3. a. O. (A mn .1j); BVerfGf. 5) . jO. 6). 
[5 Meld ung uber Vorbgebcschluß. FAZ vom 15.4.199:z.· 
[6 Dil' ßRD hCgl nach Angaht·n des SMl seH 198 8 mit C:\ . 60~{, lller Asy lsll thendclI an der SPLt7.l' der 

EG-St3:\lcn. OH~ Schwci'l: und Osterreich nehmen III Verhaltnis z.u Ihrer Bnolkcrlm!;sahl mehr Flucht · 
Imge a.uL Außerdem: Wird 111 den ubrigcn EG·Su :lten gen:1.U so gezahlt WIC: hier. z. B Rdug'l;S sur place 
a1$ . Zugang<.· .? Personen mit beachtlichen Asylfolgcamf:lgen .,Js .. Zugange ... ? Werden In !rallCn 7 •. B. alle 
. Zug<1 ngc .. ~o pingelig regi striert und gC' l.01hh wie in Deutschl'ltr:.d? 
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J, Der praktische Wert des Asylgnmdrechts 

Wenn man von der hisrorischen Bedeutung des Art. ,6 " 1 GG und von seinem 
besonderen reclHlichen Inhalt absieht, was hat das Grundrecht praktisch zu leisten 
vermocht? Diese Bilanz ist eher negativ, Das Bundesamt für die Anerkennung aus­

ländischer Flüchtlinge hat seit seiner Errichtung im Jahre '953 bis Ende '99', also in 
knapp 40 Jahren, insgesamt nur, 59980 Personen als asylberechtigt anerkannt ." 
Diese Zahl - Anerkennungen nach An, ,6 GG - setzt UNHCR jeweils in semer 
Weltkarte ein, die angibt, welcher Staat wievieIe Flüchtlinge aufgenommen hat, Der 
Bundesminister des Innern ist jedesmal äußerst erbost, weil er mei,nr, die Bundesre­
publik habe mebr flüchtlinge aufgenommen, Mag sein, aber nicht als asylberechtigt 
und nicht nach Arr. 1 A GFK, So wird deutlich, daß Art, 16 II 1 GG trOtz - oder 
vielleicht besser: wegen - seiner Schrankenlosigkeit zu einer äußerst restriktiven 
Anerkennungspraxis beigetragen har. Verschärft wurde die Situation in ga nz unan­
gemessener Weise durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerich tes vom 
16, 1 L 1986, wonach politisch Verfolgte, die sich nur auf sog, subjektive Nachflucht­
gründe berufen, grundsätzlich nicht nach Art. r6 II 1 GG anerkannt werden kön­
nen. 18 

So öffnete sich die Schere zwischen den nach Art. ,6 GG als asylberechtigt Aner­
kannten einerseits und den nicht abschiebbaren de-facto-Flüchtlingen immer mehr, 
ohne daß dadurch die mit der Flüchtlingsaufnahme verbundenen Belastungen hätten 
verringert werden können. Der »Erfolg« einer künstlich gedrückten und obendrein 
in der öffentlichen Debatte falsch wiedergegebenen Anerkennungsquote'· lag darin, 
das Asylgrundrecht in seiner jetz.igen Form in große Gefahr bringen zu können. 

Ir Die verfassungsrechtlichen Anschläge auf das Asylgrundrecht 

Die CDU! CSU-Bundestagsfraktion hat den Entwurf eines Gesetzes z.ur Änderung 
des Art. ,6 II 2 GG und des Art. 24 GG hcschlossen" und im Bundestag einge­
brachr. Der Entwurf wurde 3m 30.4. '992 zusammen mit dem Entwurf eines Ge­

setzes zum Schengener Abkommen vom 19.6. '990" beraten. 
Der geplante Text eines Abs. 3 des Arr. 16 lautet: 

>~Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Asylrecht genießt nicht., wer aus einem Staat einreist, 
in dem er nicht der Gcf.lhr ausgesetzt ist, poJir.isch verfolgt oder in einen Staat abgeschoben ].u 
werden, in dem ihm. pol.it,ische Verfolgung droht; das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Die~t'''' 
Gesetz kann bestimmen. daß Asylbewerber aus Staaten, auf die die Voraus:i!('[zungen des S;1t­
zes 2 zut.reffen . an der Grenze zurückgewiesen werden können oder ihr Autcnthah im Gel 
tungsbereich des Grundgesetzes unverzüglich beendet werden kann.« 

Der Entwurf en thält folgende Elementc: 
- Dic Beibehaltung eines Individualgrundrechtes auf Asyl für politisch Verfolgte 

(Satz I). 
Politisch Verfolgte si nd von diesem Anspruch ausgeschlossen, wenn sie auf der 
Flucht einen sicheren Staat passiert haben. Ocr sündigen Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes zum asy lanerkcnnungsschädlichen Transi taufenr-

17 v, Pollern, Die Enrwicklung der A:;ylbl·werberl.lhh:ll]m 13hr 1991, ZAR [991. 29. 
]8 BVcrfGE 74, SI ff. Heute werden SIe 2 1s fluchtlinge im Sinne des Art.. I GF K anerkannt (§ 51 III 

Au sIG), 
]9 Pf:lH, Die ScheindebaHt·, in: Nlrumand (Hr51>')' Angst vor den Deutschen, Rembek 1992, Seite lloff. 
20 BT-Drs. 12hlll 1/. 18.2.1992. 
2.1 BR-Drs. 121/92 v. 21. 2. 92. 

IJJ 
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'34 halt" wird damit verfassungs rechtlich die Grundlage entzogen. Dieser Schluß ist 

zum einen aus dem \Vortlaut des geänderten Verfassungsartikels gerechtfertigt, 
zum anderen aus der Geschichte der in den 80er Jahren unternommenen nachhal­
tigen Versuche der Bundesorgane, eine solche Rechtslage durch gesetzliche und 

erlaßrechtliche Regelungen unterhalb der Verfassungsebene zu erreichen." Der 
frühere Innenminister Schäuble hat sich aus Anlaß der Vorstellung dieser Ent­
wurfsfassung dahingehend geäußert. '4 

- Die verfassungsrechtliche Einschränkung wird durch einen Gesetzesvorbehalt er­

gänzt (Satz 2, 2 Hs.). 
Es ist verfassungsrechtlich festgelegt, daß in diesem Gesetz folgendes geregelt 
werden kann: die Zurückweisung von politisch Verfolgten an der Grenze und die 

unverzügliche Beendigung des Aufenthaltes politisch Verfolgter, wenn diese einen 

»sicheren« Drittstaat passiert haben (Satz 3). 
- Ast. 16 GG definiert den sicheren Drittstaatenaufenthalt in Übereinstimmung mit 

Art. 33 Nr. I GFK. 
Über die fünf Elemente hinaus wird man annehmen dürfen, daß beabsichtigt ist, im 

Bundesgesetz bzw. aufgrund eines Bundesgesetzes festzulegen, welche Länder als 
verfolgungsfrei und wekhe Länder für welche Flüchtlinge als sichere Transitstaaten 

zu gelten haben. 

1. Kein verfassungsrechtliches Verbot, Art. 16 II 2 GG a4zuheben 

Darf ich meinen Hund töten? Ja. Darf ich meinen Hund schlagen? Ja. Darf ich 
meinen Hund quälen? Nein. Dies verbietet das Tierschutzgesetz. Entsprechend ver­

hält es sich mit dem Asylgrundrecht. Es darf gänzlich aufgehoben werden, es darf 

geändert werden. Aber nicht beliebig. Vor Grundrechts-Quälerei schützen das 
Normgefüge des Grundgesetzes und vor allem die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 

II GG. 
Art.79 III GG ist keine Schranke gegen die Aufhebung des Asylgrundrechtes. Be­
standsschutz genießt nur Art. 1 und 20'5. Wenn Art. 16 II 2 GG nichts anderes wäre 
als ein besonders formulierter Bestandteil des Ast. " könnte das Asylgrundrecht 
gleichwohl von Art. 79 III GG erfaßt sein. Das Bundesverfassungsgericht hat Vor­

aussetzung und Umfang des politischen Asyls als von der Unverletzlichkeit der 
Menschenwürde bestimmt gesehen; die Rechtsgutbeeinträchtigung müßte nach 
Schwere und Intensität die Menschenwürde verletzen und darüber hinausgehen, was 

die Bewohner eines Staates allgemein hinzunehmen härten." 

Kimminich, Even und Hailbronner sehen gleichwohl keine Bedenken gegen eine 
Aufhebung des Asylrechtes als Individualgrundrecht und Ersetzung durch eine in­

stitutionelle Garantie.'? Das Bundesverfassungsgericht hat sich aus Anlaß der Be-

22 S. o. Anm. 12. 

23 Vgl. hleTZ.U Narr. Die Schaffung von de ~ fllil! lo-Fl\II.:htllngen durch das Asylvcrf.lhrell!>gc,sctz vom 
6. I. '987, in: K:lrl1cl Z.k,rI'homa-V,'nske (Hrsg.), Schurz. fur dc-hl:to- Fluchthnge, Hamburg [988; Pfarr, 
Der Umgang der BIll mü dem Grundrecht auf Asyl Jm Beis piel der tluclnling(' aus Afghaniqan, In: 

Ro.~en (Hr ... ~.), Jah rhuch der Deut$chen Stiftung rur UNO~Fluchtlir: g.shIUL: 1989, Baden-Baden 19ö9; 
Pbff, Die Scheindtb:me (Anm. 19) . 

. 1.4 ZAR-J.ktu cll } /91, V. 1 1. [L 1991. 
25 Vgl. zur v<.'ralt l' (CIl KettentheorIe Wernll:kc:, Bonner Kommentar, ErstJ.ufbge, An. 1 Er!. J[ 5b. 
,6 BVto"fG , ß. v. '.7. ' 9So, EZAR 200 Nr. 1. 
27 Ktmmli llch, Der w:.rfassungsred Hlichc R;\hmcn von AsylreclHSI"r fonm'I1 , m: O lco-Bencckc:-Stlftung 

(Hrsg.). Asylrcchtsreform und f-{:1rmonJslen.lng von Anerkcnnlln gs~ und AusIH~ferun gsv('r f:l hr(,Il.lhdcn­
B .. dcn [989, S. :.l.] f.; 1;,\'cn, Lo_wng der Asylrcchtspröblcmatlk durch Anderung von Art. 16 (J 2 GG?, 
Vcrwahuflgsrundschau 198 7,256 ff.; HarlbrtHHlC'r. ZRP I ') SOI 230, 2 }7 ; Harlbronner, Moghchkciten und 
Grenzcn einer europ<l.isc.hcn Koordl nlcrung des Einre is('- unJ AsylrC'c.ht.s, BJ.Jl·n-Baden 1989, S. I.RS f. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-2-129 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:10:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1992-2-129


schränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses durch die Notstandsge­

setzgebung mit dem Verhältnis von An. 79 III zu Art. r GG befaßt." Währcnd die 

Mehrheit der Richter in Art. 79 Irr nur einen Schutz gegen ein Ennäehtigungsgesetz 

sahen. waren die Richter Geiler. von Schlabrendorff und Rupp der Meinung, der 

Ewigkeitsmaxime unterlägen alle Verfassungsgrundsätze, die dem Grundgesetz ·"das 

ihm eigene Gepräge« geben.'9 

Wie man es dreht und wender: Der Wortlaut des Art. 79 III GG s~hützt nicht vor der 

Beseitigung des Asylgrundrechts. Politisch Verfolgte sind gegen eine Zurückwei­

sung/ Abweisung/Auslieferung in den Verfolgerstaat durch Art, 1 [ GG ges~hützt, 

aber ni~ht nur durch diese Norm, Wenn auch An. 16 II 2 GG vOr dem Hintergrund 

der nationalsozialistischen Vergangenheit eine besondere Bedeutung hat, so kann 

doch nicht behauptet werden, die Vorschrift "präge« das Grundgesetz, mache sein 

Wesen aus. 

2, Die verfassungsrechtlichen Schranken gegen den Entwur/ eines Ar/. 16 J J J GG 

Kim.minich hat aus seiner Mei nung, An. 16 Il 2 GG sei verfassungsrechtlich nicht 

gegen eine Streichung geschützt, geschlossen, dann gebe es "erSt recht keinen Schurz 

vor Ergänzung oder Änderung des Wortlautes« ,)0 So auch schon Even." Diese Auf­

fassung überzeugt nicht. was zunächst paradox erscheinen mag. 

An. 19 II GG verbietet es, den Wesensgehalt eines Grundrechts anzutasten. Wem ist 

dies verboten' Dem Gesetzgeber, der vollziehenden Gewalt und der Justiz, nicht 

aber dem ver/assungsändemden Gesetzgeber." Wenn jetzt von Wesensgehalt des 

Grundrechts gesprochen wird, so ist nicht an den des geltenden Art. 16 II 2 GG zu 

denken, sondern an den des geplanten Art. 16 III GG. Dessen wesentlicher Inhalt 

soll sein: Politisch Verfolgte genießen Asyl, soweit sie ennveder direkt allS dem 

Verfolgerstaat in die Bundesre publik Deutschland gelangen oder aui ihrer Flucht 

durch DrillStaaten gelangt sind, in denen die Gefahr der direkten oder indirekten 

Abschiebung in den Verfolgerstaat bestand. Aller anderen Flüchtlinge kann sich die 

Bundesrepublik DeutSchland unverzüglich entledigen, sei es durch Zurückweisung, 

sei es durch Zurückschiebung. 

Verfassungsrechtlich stelkn sich folgende Fragen: 

a) Genießt der politisch Verfolgte, von dem Staatsorgane annehmen, er sei ar« einem 
- im Sinne der Neufassung - sicheren DriU5taat eingereist, ausreichenden Rechts­
schutz' 
Bisher hat Art. 16 II 2 GG Asylsuchenden die Einreisefreiheit und den Aufenthalt 

zur Prüfung ihres Asylgesuchs garantien. Folglich war die Einreise, auch wenn sie 

ohne Papiere, insbeso ndere ohne ein sonst erforderliches Visum erfolgte, nicht ille­

gal.)) Die Entwurfsfassung beseitigt diese Rechtsstellung für Flüchtlinge, die Ge­

bietskontakt mit einem sicheren DrillStaat hatten. Erfolgt die Einreise ohne Visum, 

ist die Einreise illegal. Ein Asylgesllch bzw. ein Asylantrag löst keine AufenthaltS­

gestattung aus. Anzuwenden ist das Ausländergesetz (§§ 58,61 AusIG): Ocr poli­

tisch Verfolgte ist zurückzuschieben. Die Zurückschiebung ist ein Verwaltungsakt, 

2.8 BVez-fG. U. v .. 5.11 . 1970. BVcrfGl:. }O, I H. ~ JW 1971., 175((. 
19 Siehe die Aus(uhrungcn im MiIlderhenenvotum, insbesonde re: zum Charakter der Mcnschl:nwurdc, 

a. a. O. (Anm. , 8). 
30 Kimminich, a.:I., O. ( nm, 2.7). S. 2.8. 
31 f"cn,:I.. a. Q. (A.nm. "7), S. 2.61. 
F MJun".-Dung. Rz I und :6 l.U Arl. 19 Il. 
33 ßVt: rwG. B. \' 2.8.4.1981,9 B 7Sl /S r (Nbrx, Asylrecht, Rcchls pr('chull bSS~ ",lH rung mit [ .. :rl ., Badefl­

ßi1den 1991, Bd. 1, 14f Nr.1) ; ... gl. BVerfG, ß. v. 16.6.1987,1 BvR 911/85. NVwZ 1, 87. 1068. 
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der zwar mit Widerspruch und Klage angreifbar ist. Gesetzlich ist auch der vorläu­
fige Rechtsschutz nicht ausgeschlossen. Anders aIs bei der Abschiebung gibt es aber 

keine Androhung der Zurückschiebung mit Fristsetzung. Zurückschiebung als Ver­
waltungsakt und Vollwg der Zurückschiebung fallen ebenso zeitlich zusammen wie 

bei der Zurückweisung an der Grenze. Der politisch Verfolgte, der einen - in den 
Augen der StaatSorgane vermeint!.ich - sicheren Staat passiert hat, und sei es nur rein 
per Transit, wird zurückgeschoben bzw. zurückgewiesen und genießt hiergegen kei­

nen effektiven Rechtsschutz. 

Even hat lapidar festgestellt: "Wenn aber ein Grundrecht sogar völlig gestrichen 
werden könnte, so muß es ebenso möglich sein, es auf seinen Programmgehalt zu­
rückzuführen. Deshalb verstößt die Abschneidung des Rechtswegs nicht gegen 

Art. 1 III GG«." 

Die Auffassung ist unzutreffend. Wenn der Verfassunggeber ein Individualgrund­
recht einräumt - auch im Enrwurf eines Art. 16 III GG ist es enthalten -, dann muß 

der Staat auch die effektive Rechtsschutzgarantie durch geeignete Mittel zur Verfü­

gung stellen. Dies ist Ausfluß der sog. Grundrechtskonkurrenz. Ist der (einfache) 
Gesetzgeber aufgrund eines Geset7_esvorbehaltes in einem Grundrecht befugt, dieses 

einzuschränken, dann ist er bei der Einschränkung durch aHe anderen Grundrechte 

beschränkt. lI Auch das fndividualasylgrundrecht eines neuen Art. t6 III GG steht 
unter dem Schutzschirm des Art. 19 IV GG, der Rechtsweggarantie, dem formellen 

Hauptgrundrecht unserer Verfassung. Die Rechtsweggarantie steht Deutschen und 
Ausländern gleichermaßen zuY; Sie hat den Sinn, »die Selbstherrlichkeit« der voll­
ziehenden Gewalt im Verhältnis zum f ndividuum 1.U beseitigen." 

Zu den in Art. I und 20 GG niedergelegten Grundsätzen »gehören jedenfalls 
einerseits der in Art. I GG wurzelnde Grundsat>., daß der Mensch nicht zum bloßen 

Objekt des Staates gemacht, daß über sein Recht nicht kurzerhand von Obrigkeit 
wegen verfügt werden darf, und andererseits das sich aus Art. 20 GG ergebende 

rechtsstaatliche Gebot möglichst lückenlosen individuellen Rechtsschutzes ... Eben 

diese konstituierenden Elemente sollen nach Art.79 III GG unabänderlich 
sein«)8 

Nicht umsonst hat sich Hailbronner über die Beibehaltung eines individuellen 

Asylgrundrechtes aus seiner Sicht besorgt geäußert und seine völlige Ersetzung 
durch eine objektiv-rechtliche Asylgarantie - übrigens schon 1980 - vorgeschla­

gen.J9 
Solange die Bundesrepublik Deutschland ein fndividualgrundreeht in ihrer Verfas­

sung verankert hat, hat sie wirksamen Rechtsschutz gegen Eingriffe der öffentlichen 

Hand dem Grundrechtsträger zur Verfügung zu stellen. Deshalb ist es nicht paradox, 
der Meinung zu sein, einerseits könne das Individualgrundrecht ohne verfa~<ungs­

rechtliche Bedenken durch eine institutionelle Garantie ersetzt werden, andererseits 
könne im Falle der Beibehaltung eines Individualgrundrechtes schon eine verfas­

sungsrechtliche Einschränkung, jedenfalls aber eine bestimmte Ausgestaltung eines 

Gesetzesvorbehalts gegen verfassungsrechtliche Grundsätze verstOßen. 

Ein wirksamer Rechtsschutz ist gegen Zurückschiebung, aber auch gegen Zurück­

weisung, nicht gegeben. Rechtsschutz an der Grenze zu erlangen, ist nur ausnahms­
weise möglich. Der politisch Verfolgte selbst kann sich aus vielerlei Gründen nicht 

H EV{'Il. tl. a. O. (Anm. 2.7)) S. 261. 

3S Maunz-Durig. Rz 10 7.U Art. 19. 
)6 ßVcrwG E JS, J82. 
)7 SV.rrGI' 10. ,6 •• ,67 = JW 1960. ))1; BVerwG NJW '96;. ,'4. 
38 BVerfG :.'Ibw. Meinung 3. a. O. (Anm. 28' u. 29). 
39 H3ilbrorlncr. a. 3, O. (Anm. 17). 
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selbst helfen. Bevor ein rechtskundiger Beistand (und ein Dolmet5cher) zugezogen 
werden kann, ist der Verwaltungsakr vollzogen und der Verfolgte in irge ndeinem 
anderen Land oder Erdteil. Kaserniert oder nicht - was will ein Flüchtling machen, 
wenn Landespolizei (§ 63 VI A uslG) erscheint, die Verfügung der Zurückschiebung 
eröHnet und den Flüchtling gleichzeitig in den Polizeibus setzt, um ihn außer Landes 
zu schaffen. 
Die Frage, wann für einen politisch Verfolgten in einem Drittstaat Sicherheit vor 
Verfolgung bzw. Rückschiebung in den Verfolgerstaat besteht, war in den vergange­
nen Jahren eine der meist umstrittenen. 40 

Es ist nicht übertrieben zu sagen: All dieser Menschen und der damit verbundenen 
Belastungen will sich die CDU/CSU mit ihrem Grundgesetzänderungsvorsch lag 
entledigen. Dies gelingt ihr aber nur, wenn die Rechtsweggarantie aufgehoben wird. 
Darauf zielt der Vorschlag in verfassungswidriger Weise ab. Um im Bild zu bleiben: 
Der Entwurf der CDU/CSU-Bundestags-Fraktion ist Grundrechtsquälerei. 
Noch einmal sei das Bundesverfassungsgericht zitiert: Das Verfahrensrecht ist für 
einen effektiven Grundrechtsschurz von Bedeutung; "es muß deshalb den Geboten 
eines solchen Schutzes entsprechen. Erfüllt das vom Gesetzgeber geschaffene Ver­
fahrensrecht seine Aufgabe nicht oder sctzt es der Rechtsausübung 50 110he Hinder­
nisse entgegen, daß die Gefahr der Entwertung der materiellen Grundrechtsposition 
entsteht, dann ist es mit dem Grundrecht, dessen Schutz es bewirken soll, unverein­
bar.«4 1 

b) Sind sog. Länderlislen verfassungswidrig? 
Zwei verschiedene Länderlisten sind vorgesehen. Einmal die der »verfo lgungs­
freien«, zum anderen die der »sicheren « Länder für politisch Verfolgte. 

Sehäuble hatte in seiner Eigenschaft als Bundesinnenminister, als er der Öffentlich­
keit den jetzt von der CDU/ CSU-Fraktion eingebrachten Verfassungsänderungsvor­
schlag vorstellte, zum Listenthcma folgendes ausgeführt:" Die Liste verfolgungs­
freier Herkunftsländer solle möglichst auf europäischer Ebene festgelegt und ange­
wendet werden. Kriterien hierfü r könnten u. a. Lageberichte der I'.G-Auslandsver­
tretungen und Flüchtlingsorganisationen in westlichen Ländern, Gerichtsentschei­
dungen , Stellungnahmen des UNHCR und der Umstand sein, ob die Staaten der 
Menschenrechtskonvention beigetreten seien. Auch Abschiebungshindernisse wie 
die Gefahr der Todesstrafe oder der Folter könnten berücksichtigt werden. Personen 
aus den in der Liste genannten H erkunfrssta.ten oder aus sicheren Drittstaatcn 
könnten dan n bereits an der Grenze zurückgewiesen werden. Dies gelte für einen 
Großteil derer, die an der Grenze um Asyl nachsuchten (im Jahr '99' bis zum 
30. September fast 11 000 Personen). Bei den anderen Asylbewerbern ermögliche die 
Verfassungsänderung ei n Verfahren, das alleine auf die Herkunft aus einem verfol­
gungsfreien Staat oder die Einreise aus einem sicheren Drittstaat abstelle. Liege eine 
dieser Voraussetzungen vor, werde der Bewerber wie jeder andere Ausländer behan­
delt und in der Regel zum Verlassen des Bundesgebietes aufgefordert (oder!) in den 
DriUslaat z"rückgeschoben. Diese Lntscheidung sollte sofort vollziehbar sein u.nd 
m<Y in einem gerichtlichen Eilvc,Jabren überprüft werden. 
Zur Frage der Zurückschiebung und des unzureichenden Rechtsschutzes ist bereits 
Stellung genommen. Wie verhält es sich mit den "verfolgungsfreien« Herkunftsstaa­
ten ? Nehmen wir den Ma.ßstab der Anerkennungsquote, wie vOn Sehäuble empfoh­
len. Polen zum Beispiel. Entspricht es nicht allgemei ner Auffassung, daß Polen heute 

40 Vgl. M:1n.:, a. a. 0'1 (Anm. )3), 8. ilnd erwt'i tige Verfolgungss lchcrheH. 
41 ßV~rf(j, B. v S.1. 19SJ. ßVcrfGE. 31,131, 14 3' 
42 Zil. flach ZAR~aktudl 3/ 1991, v. 11.11 ,1991. 
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verfolgungsfreier Staat ist? Gleichwohl hat das Bundesamt Zirndorf in den ersten [0 

Monaten 1991 21 polnische Staatsangehörige als asylberechtigt anerkannt. Ungarn: 
4, CSFR: 5· Nun mag man sich auf den Standpunkt stellen, diese Entscheidungen 
seien rechtswidrig. Im Einzelfall kann das das Ergebnis der gerichtlichen Überprü­
fung sein. Jedoch kann umgekehrt im Falle einer Ablehnung die gerichtliche Über­

prüfung zur Anerkennung führen. 
Die vollständige (unveröffentl ichte) Statistik des Bundesamtes Zirndorf für den Zeit­

raum r. J.-J. [0. 1991 zeigt: Aus [14 Ländern karnen Antragsteller. Im gleichen Zeit­
raum wurden Antragsteller aus 43 Ländern anerkannt. Unter den '0 Haupther­
kunftsländern ist nur ein einziges, bei welchem es im genannten Zeitraum keine 
Anerkennung gab: Nigeria. Die Zugangszahlen aus Ländern, deren Staatsangehörige 
überhaupt nicht anerkannt wurden, fallen statistisch kaum ins Gewicht. Aber gerade 

das Beispiel Nigeria zeigt das verfassungsrechtliche Problem: amnesty international 
belegt in seinem Jahresbericht '99[, daß es in Nigeria massenhaft Fälle von politi­
scher Verfolgung - und zwar gewaltloser - Ienschen gibt. Andere Menschenrechts­
organisationen bestätigen das. Also dürfte Nigeria nicht auf die Liste gesetzt werden; 
denn die Anerkennungsquote kann nur ein Indiz - und zwar nur eines - für Verfol­

gungsfreiheit sein. Auf die Liste dürften außerdem nicht nur I .'inder gesetzt werden, 
in denen nich, politisch verfolgt wird, sondern es müßte auch festgestellt werden, 

daß auch sonst keine gravierenden Verletzungen der Menschenwürde stattfin­
den. 

Für die Zukunft generell, per Liste, ZlI entscheiden, für weicheStaatsangehörigen das 
Asylgrundrecht und ein Abschiebungsschutz auS Gründen der Wahrung der Men­
schenwürde ausgeschlossen ist, läßt sich nicht mit einem wie immer eingeschränkten 
Individualgrundrecht auf Asyl bzw. Art. 1 I GG vereinbaren:') 

II I. Gebotene klaßnahmen im Bereich des Fliichtlingsrechts 

Wie dargelegt, löst die von der CDU/CSU-Bundestags-Fraktion vorgeschlagene 
Grundgesetzänderung kein Problem, gleichgültig, welchen politischen Standpunkt 
man einnimmt:'" Man muß sich also zwischen vier Lösungsmöglichkeiten entschei­

den: 
1. Aufhebung jeglicher Beschränkung für den Zugang und die Anerkennung aller 

Flüchtlinge. 
2. StOiber und die CSU fordern die bedingungslose und ersatzlose Aufgabe des 

Art. 16 II 2 GG.4l Die Verankerung einer institutionellen Garantie im Grundge­

setz wäre gar nicht nötig. Die staatlichen Verpflichtungen aus der GFK sind wei­

terreichend. 
3. Die bedingungslose Beibehaltung des Art. ,6 n 2 GG, und zwar ohne Rücksicht 

auf das asylpolitische und asylrechtliehe Verhalten der europäischen Staaten, ins­
besondere der EG-Staaten, verbunden mit einem ständigen Kampf um die Ver-

43 So auch Kimmimch, a. a. O. (Anm. I}) . S. I I; Frao ßen. Deulscher BT, Stcnogr. Prot. ub~r di tO 1.9. Sitwng 
des 1nn('n.1Ll $5Ch us sl:. ~ <lm 18. 3. 1991, S. '9: .. Eine solche Ltndcrli'-;le ist mit gehendem Verr-an ungsrcchl 
schlcclHhin unveremblr . ... 

44 So auch Hirsch und D;lIIbkr-GmellO In der Bunde_Sl:'1~scl ('batte vom 30.4- 1991 , FAZ vom 2·5· 92., 
S.2. 

45 In SLOibtrs \'l"rquollcna Spr.lche: c." fthk dlC' "Aun)('bung des langt:th rig('11 Rechtsweges Im Asylrecht", 
Die IOSI:1,\ts::lufg.lbe: der Asy lgcwahrung ... solle mehl mehr mH ('Inem individ uellen Rechtsamprllch auf 
Asy l korrespondieren. Zit. nach FAZ vom 2.5.92, S. 2. 
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wirklichung seines Inhalts gegen einschränkende Maßnahmen auf den Ebenen von 

Verwaltung, Rechtsprechung und Gesetzgebung. 
4. Die Schaffung einer bestimmten einheitlic.hen asylrechtlichen Lage auf EG- oder 

besser noch auf Europaratsebene mit dem Ziel, Art. 16 II 2 GG überflüssig zu 

machen. 

Die Grünen und das Bündnis 90 haben sich mit ihrem Entwurf eines Gesetzes über 
die Rechtsstellung von Flüchtlingen46 für den erstgenannten Weg entschieden. Die 

wichtigsten Elemente sind die folgenden: Art. 16 II 2 GG bleibt unangetastet; dar­
über hinaus wird als Flüchtling definiert, wer Flüchtling im Sinne des Art. 1 A GFK 

ist, wer wegen des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung verfolgt ist sowie alle 

Menschen, "die vor Völkermord, Krieg, Bürgerkrieg, Zwang zum Wehrdienst, dro­
hende Menschenrechtsverletzung, Todesstrafe oder Folter geflohen sind. (§ 1 I u. 
ll). Bei diesen Letzteren wird gar nicht mehr auf die Verfolgung, sondern nur auf die 

Flucht abgestellt. 

Hinzugelesen werden muß § 2 1 13 des Grünen/Bündnis 90-Entwurfs eines Gesetzes 
zur Regelung der Rechte von Niederlassungsberechtigten, Einwanderinnen und Ein­

wanderernY Dort heißt es: "Die Vorschriften über die Sichtvermerkspflicht und die 
hierzu ergangenen Folgevorschriften treten unmittelbar außer Kraft.« § 6 des Fhicht­

lingsgesetzentwurfes gewährt jedem Flüchtling, der Antrag auf Anerkennung ge­
steilt hat, einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis und einen 

Rechtsanspruch auf Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme. Das Verfahren vor dem 

Bundesflüchtlingsamt (§ 8) wird auf zwei Instanzen ausgeweitet (§ 13). Die durch 
das Asylverfahrensgesetz eingeführten Beschränkungen in gerichtlichen Verfahren 
(Einzelrichter; Zulassungsberufu ng) werden nach einer Übergangszeit von zwei J ah­
ren aufgehoben (§ 21 AbS.2 Nr. I). 

Das bedeutet summa: Alle Erdenbewohner können visumfrei einreisen. Alle Antrag­

steller haben Rechtsanspruch auf Atbeitserlaubnis und Bildungsmaßnahme. Alle 
Flüchtlinge im Sinne des § I werden anerkannt und erhalten Flüchtlingsstatus. Die­

jenigen, die keine flüchtlinge sind und abgelehnt werden, können durch insgesamt 
fünf Instanzen (zwei Verwaltungs- und drei Verwaltungsgerichtsinstanzen) ihr be­
hauptetes Recht einzufordern versuchen. Das Verfahren würde keinesfalls unter fünf 
Jahren dauern. 

Die Gruppe Bündnis 90.lOie Grünen sieht ihren Gesetzentwurf nicht etwa als Teil 

einer europäischen Flüchtlingsordnung. Eine "europäische Regelung, die vergleich­
bare Verfahrenssicherungen enthält«, ist im Entwurf ausdrücklich als "Alternative« 
be2.eichnet. Derartige politische und rechtliche Vorschläge treiben den reaktionären 
Parteien die Wähler w. Sie sind deshalb selbst das Gegenteil von fortschrittlich - und 
zwar auch deshalb, weil sie die Bundesrepublik Deutschland aus der Europäischen 

Gemeinschaft, ja, aus der europäischen Gemeinschaft ausgliedern. Der soziale Frie­
den, der Voraussetzung für Flüchtlingshilfe ist, wäre in höchstcm Maße gefährdet :'< 
Es handelt sich um den verdeckten Versuch, die Staatlichkeit der Bundesrepublik 
Deutschland abzuschaffen, nicht etwa sie aufzuheben in einer höheren Gemein­
schaftsordnung. 

Die Position der C5U ist ebenso unannehmbar. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, 
möglichst überhaupt keine Flüchtlinge mehr aufzunehmen. Vermutlich würde das 

nicht gelingen. Gänzlich unvertretbar ist aber der Vorschlag, einem Teil der Men-

46 BT-Drs. l 2/zo89 v. 13· 2.. 92. 
47 B"l'-Drs. IlI I714 v. 4. [2.·91. 
48 Ebenso GCI~;L'r z.u dcn offcnen Grcnzl'n als ~ oforl \'ollzll'hb;1re Politik: G(·lger. ·, Polirik .. rur eine ofkne 

ßllnJl'srcpublik, verfaih im AlIftr;1 g der Bundcsu,gsgrupPl' Bundn lS 90fDic Grünl'n, In: JaLm-Gor­
zindMuller (Hrsg.), Zur K{)l1lrOversc Uill C'ln Ein ww derungsge!ietz, M:l.lnz 1992, S. 38. 

1]9 
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schen, den Flüchtlingen nämlich, jegliche Teilhabe an unserem Rechtsschutzsystem 

vorzuenthalten. Die Einschränkung des An. 19 Abs. IV Satz 1 GG wäre der sehr viel 
schwerer wiegende Grundgeselzeingriff als die Abschaifung des Individualgrund­

rechts. Das Asylgrundrecht ist wichtiges (positives) Erbe des Hitler-Faschismus. Die 
Rechtsweggarantie ist das Wichtigere. Sie ist konstituierendes Element der rechts­
staatlichen Ordnung und ist über An. 20 vom Unveränderbarkeitsgebot des Art. 79 
III GG erfaßt.<9 

Es bleiben die Vorschläge}. und 4. Sie sollten nicht im Gegensatz zueinander gesetz,t 

werden. Im Vertrag über die Europäische Union (Maastricht) vom 10. 12. 1991 wer­
den die Asyl- und Einwanderungspolitik zu gemeinsamen Angelegenheiten der Ver­
tragssraaten erklärt, und es wird der EG-Kommission das bisher fehlende Initiativ­

recht zur Regelung eingeräumt. Es gibt in der Tat gute Argumente dafür, sich darauf 
zu konzentrieren, daß auf europäischer Ebene eine dem Flüchdingsproblem gerecht 

werdende rechtliche Lösung gefunden wird. Der Prozeß der europäischen Integra­
tion sollte gefördert werden. In diesem Bereich sind weitere Scllritte in bezug auf 
Erleichterung der Migration, Niederlassung und vollen Teilhabe an den Bürgerrech­

ten ZlI machen. Soweit es um die »allgemeinen« ausländerrechtlichen Aspekte geht, 
werden dazu unten Vorschläge gemacht. Es ist insoweit ein Gesetzeskonzept nOt­

wendig, bei dem in der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen die Bundesrepublik 

Deutschland keine Sonderrolle spielen sollte. Wulfekuhl hat in seinem Beitrag» Ver­
fahrene nationale Debatte"s·, übrigens unter Hinweis auf Reden Willy Brandt's, 

argumentiert. Das andere Argument hat Schäuble in der Debatte vom }o. 4· '992 

gebraucht. Man werde die europäischen Panner nicht für weitere Hilfsmaßnahmen 
für die Herkunftsländer gewinnen können, wenn der überwiegende Teil der Asyl­
bewerber nach Deutschland kommc.p 

Man muß noch einen Schritt weitergehen: Die EG-Staaten bzw. europäischen Part­
nerstaaten werden um so eher eine wirkungsvolle gemeinsame Fluchtvermeidungs­
politik treiben, je mehr sie von den Fehlern ihrer Politik in gleichem Maße betroffen 

sind. Negatives Beispiel ist das ehemalige ]ugoslawi.en. Die UN-Hochkommiss.rin 
hat mitgeteilt, eine Million Menschen seien geflüchtet oder auf der Flucht. Es handelt 

sich um die erste große Flüchrlingsbewegung in Europa seit dem zweiten Weltkrieg, 

größer als die ungarische nach dem Oktober 1956. Das Drama war lange vorherseh­
bar. Die Bundesrepublik hatte die Augen davor verschlossen. Man muß nur die sog. 

Lageberichte des Auswärtigen Amtes aus den Jahren 1985 bis 1990 lesen. Dann 
setzten Angriffskrieg, Vertreibung und Flucht ein. Nach Deutschland und Ungarn 
flüchteten die meisten derer, die nicht »Binnenflüchtlinge« wurden. Erst von diesem 

Zeitpunkt an hat die Bundesrepublik versucht, eine Koalition gegen den Aggressor 

zustande zu bringen. Aber eine ganze Reihe derjenigen EG-Staaten, die nicht von 
der Fluchtbewegung betroffen waren, setzten (gemeinsam mit USA) aus unter­

sehiedl.ichen Motiven auf die serbische Karte. - Es ist zu hoffen, daß eine' gemein­
same europäische Asylpolitik und Asylrechtspolitik nach innen ein höheres Maß an 
gemeinsamer Fluchtverhinderungspolitik bewirkt. 

Folgende Elemente einer europäischen Fliiehtlingskonvention sind unabdingbar: 
Die Konvention mull die Verpflichtung der Vertragsstaaten verankern, von allen 
einschlägigen völkerrechtlichen Instrumentarien gegen einen Staat, der einzelne oder 

Gruppen politisch verfolgt oder die Rechte der Minderheiten mißachtet, Gebrauch 

zu machen. Dadurch soLI ausgeschlossen werden, daß Vertragsstaaten aus politi-

49 Vgl. Anm. )8. 
So Tageszeitung vom q. 4. [992, S. I l. 

5 I FAZ v. 2·5- 1992, S,2, 
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schem Opportunismus Menschenrechtsverlet7.ungen in Drirrstaaten hinnehmen 
oder mit lauem Protest übergehen. Diese Forderung hat einen guten Grund. Zwei 

Drittel aller Asylantragsteller in der Bundesrepublik Deutschland kommen derzeit 
aus europäischen Staaten, die sich völkerrechtlich z.u Menschenrechtsgarantie und 

Minderheitenschutz verpflichtet haben. Sowohl die Europaratssatzung wie die 
KSZE-Vereinbarungen sehen Sanktionsmöglichkeiten vor. [982 hatte sich die Bun­
desrepublik Deutschland der Staatenbeschwerde einiger west- und nordeuropäischer 

Staaten gegen die Türkei nicht angeschlossen. '992 war es Österreich, nicht die 
Bundesrepublik, welches durch eine diplomatische Note den KSZE-Mechanismus 
zum Schutze der Menschenrechte der kurdischen Bevölkerung in der Türkei nach 
den Newroz-Schießcreien ausgelöst hat. 

Sodann mull eine europäische Flüchtlingskonvention, wenigstens als AbsichtserkLi­
rung, enthalten, dall Flüchtlingen die Zuflucht zum Territorium der Vertragsstaaten 
nicht durch gezielte Vi sabeschränkungen und durch Sanktionen gegen Transportun­

ternehmen erschwert oder unmöglich gemacht wird. Dieser Teil der Konvention 
hätte gezwungenermaßen nur Programmcharakter, würde aber Art. '4 AEMR auf­
greifen und im Zusammenhang mit den übrigen Konventionsbestimmungen verstär­
ken. 
Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung eim', l'Iüchtiings in einen 
sicheren Drinstaat darf nur dann erfolgen, wenn die zuständigen Organe des Dritt­
staates ad person am ausdrücklich die Zustimmung zur Übernahme des Flüchtlings 
erklären und zusichern, dauerhaften und effektiven Rechtsschutz zu garantie­
ren. 

Garantiert sein muß auch, daß ein Flüchtling ein subjektives Recht auf Prüfung des 
Asylgesuchs wenigstens in einem der VertragsStaaten hat. Die Konv ent ion mull einen 
hohen Mindeststandard für einen effektiven Rechtsschutz der Flüchtlinge garantie­
ren. Eine nur materiell-rechtliche Asylreehts-Harmonisierung würde unweigerlich 
zu Verstößen gegen das Rcfoulement-Yerbot führen, wenn nicht Verfahrensrechte 

garantiert sind. Soweit es um das Verwaltungsverfahren geht, enthält das Handbuch 
der UNHCR grundlegende Hinweise." Ganz entscheidend ist, daß der Antragstel­
ler zu Beginn des Verfahrens Zeit und Hilfe (Beratung, Inanspruchnahme des 
UNHCR, Dolmetscher) zur ausreichenden Vorbereitung hat. Ein Überrumpelungs­
verfahren, wie es im neuen Entw1Hf eines Asylverfah.rensgesetzes vorgest'hen ist , 
wird dem Gebot eines fairen Verfahrens nicht gerecht. [m Handbuch des UNHCR 

wird völLig zu Recht gefordert, daß ein Flüchtling im allgemeinen die Möglichkeit 
haben muß, sich schriftlich auf seine Anhörung vorzubereiten." Unabdingbar ist 
aber auch, daß alle Flüchtlinge gleichermaßen in angemessener Zeit angehört und 
beschieden werden, die Verfahren der sog. bona-fide-Flüehtlinge also nicht auf eine 
lange Bank geschoben werden. Selbstverständlich sind die Anhörungen und Ent­
scheidungen von unabhängigen, unparteiischen, sehr gut über die Herkunftsländer 
informierten Personen durehz.uführen bzw, zu treffen, und zwar auf der Grundlage 
vollständiger, verläßlicher Informationen über die Lage in diesen Ländern. Nur 
wenn der erste Verfahrensabschnitt eine umfassende, zufriedenstellende Prüfung ei­
nes jeden Falles garantiert, kann man sich ve rsprechen, daß auch eine jurisdiktionelle 
Rechtsmittelinstanz zügig durchlaufen werden kann. 
In einem weiteren Teil der Konvention muß dann wiederum für alle Vertragsstaaten 

51 Handbuch uber Verfahren u. Kriterien .... ur Feststellung d. Fluclnlmgst:lgen.$chaft gern. Abk. v. 19 5 I u. 
Protok. v. 1967 uber dIe Rechtsslellung der Flu ch dmge, hl!rallsgt'~eb~n vo m Amt des Hohen K O llll IIIS· 

sars der Vereimen Nationen fur Fluchtlinge. 
S) ELnzclhC"llcn btoi Pf::aff. Stellungn. z. Entwurf eines GCSCli'.t=S 7.ur Neuregelung des Asylverfahrens. Ma· 

terialicli des Innenausschusses des Bundc~;[:lg('s :lUS Anlaß cl . S"chv('rst;tndlgrn·Anh.:lm 18. ).1992 . 
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einheitlich, ein gerichtliches Rechtsmirtelverfahren geregelt werden. Die Harmoni­
sierung darf keinesfalls auch noch zu einer Einschränkung der Rechtsweggarantie 
des Art. 19 IV GG führen. Das Verfahren muß aus mindestens einer Instan7. bc ·te­
hen, jedoch ist zur Garamie der europäischen Rechtsvereinheitlichung eine Revi­
sionsinsta.nz - etwa beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg - einzurichten. 
Dieser Forderung entspricht der »ins Unreine gesprochene« Vorschlag der stellver­
tretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden (FR v. 17.3.1992) nicht. Sie hebt lediglich auf 
eine materielle Asylrechtsvereinbarung ab und scheint damit die Kontrolle durch die 
dritte Gewalt aufgeben zu wollen. Hailbronner nimmt zur Verfahrensgarantie auf 

europäischer Ebene diiferenziert Stellung" Soweit es um offensichtlich unbegrün­
dete Asylanträge geht, schließt er sich der Empfehlung Nr. 30 (XXXIV) des Exeku­
tiv-Komitees des UNHCR aus dem Jahre 1983 an: Eine Überprüfungsmöglichkeit 
in »einfacherer Form« bei Suspensiveffekt des Rekurses. Das soll aber nach Hail­
bronner dann nicht gelten, wenn Folge der Ablehnung eine Zurückweisung, Zu­
rückschiebung oder Abschiebung in ein Land sei, in dem offenkundig keine Verfol­

gungsgefahr drohe. Im Zuge der Harmonisierung möchte also Hailbronner jede Art 
von Rechtsweggarantie aufgeben bei »offensichtlich-unbegründeten « Entscheidun­
gen. Das ist völlig inakzeptabel, auch wenn Hailbronner zutreffend darauf hinweist, 
daß bei den EG-Staaten sehr uotersdlledliche Regelungen bezüglich der Überprü­
fung von Verwaltungsentscheidungen bestehen und diese mit dem allgemeinen Ver­

waltungs- und Gerichtsaufbau eng verknüpft sind. Man muß sich aber dagegen die 
Flut von Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts vor Augen halten, mit denen 
Verfassungsbeschwerden als offensichtlich begründel erachtet werden, weil das Bun­
desamt und ihm folgend die Verwaltungsgerichte die Anforderungen an das Offen­
sichtlichkeitsurteil verkennen.!! Gerade bei angeblich offensichtlich unbegründeten 

Anträgen ist Kontrolle durch die unabhängige Gewalt erforderlich. 
Erst auf der Grundlage einer ausreichenden verbindlichen Rechtsschutzgarantie 
kann einer materiell-rechtlichen Harmonisierung zugestimmt werden. Normen­
grundlage können dann die Genfer Flüchtlingskonvencion und Zuständigkeits ver­
einbarungen, wie in den Abkommen von Dublin und Schengen II vorgesehen, sein. 

Einstweilen ist Art. /6 II 2 GG gegen alle Angriffe verfassungsrechtlicher, einfaeh­
gesetzlicher, jurisdiktioneller oder administrativer Art zu verteidigen. Die dringend 
erforderliche Beschleunigung de Asylverfahrens kann mit zwei Maßnahmen er­

reicht werden. Die erSte besteht darin, Bürgerkriegsflüch dinge oder sonSt - vorüber­
gehend oder endgültig - bleibeberechtigte Personengruppen aus dem Asylverfahren 
herauszunehmen. Diese Erkenntnis scheint sich jetzt allgemein durehzusetzen.!6 Die 
zweite Maßnahme: Herausnahme der Ausländerbehörden aus dem Asylverfahren 
und Vereinfachung des Asylverfahrens durch Maßnahmen unterhalb der gesetzli­
chen Ebene. Dagegen ist das Asylverfahrens-Neuregelungsgesetz, wie es Gegen­

stand der erSten Lesung im März [992 war und welches im Juli '992 in Kraft treten 
soll, erneut ein Gesetz zur Verzögerung und Verschleppung des Asylverfahrens, weil 
Regelungen enthalten sind, die eine Fülle von rechtlichen, auch verfassungsrechtli­

ehen Fragen aufwerfenY 

54 Hatlbronner, Wenn immer mehr kömmcn. Fmgen eincr t'uropaischen Harmonisierung des Asylrechts, 
in: FAZ v. 21.4.92, S.I}L 

5 S Vgl. hlct'zu Phl,ff, a. a. O. (Anm. D )' Weilere BVerfG- E.ntschcidun~l.'n .~ind Jn den HehL'" 2 U. 3/92 des 
InflAu:;\R enthalten. 

56 Vgl. die Cl. z.wei Dutzend Sachvefsundigen-Stcllungnahmen bel der Anh. d. Illnc/laussch. v. 18.J.9Z; 
ferner H:ljlbronner, a. J. O. (Anm. 54). 

57 Auf Einzelheiten wird hier meht cmgeg.lngcn, da die ßcr2tungen der kritischen Vorschriften mehl ab­
~cschl() ssen sind. Vgl. Im ubngen die Sadwcrslandlgcn-Slcllungnahn1en (Anm. 56). 
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I V. Einwanderung und Einbürgerung 

1. Die Einwanderungsgesetz-Debatte 

In der Einwanderungsgesetz-Debatte, die von den Grünen vom Zaun gebrochen 
wurde, wurden sofort und unvermeidbar zwei Fragen miteinander verknüpft: Ein­
wanderungsquote und i.hr Verhältnis zur Aufnahme von Flüchtlingen. [m Gesetz­

entwurf der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen zur Regelung der Rechte von Nieder­
lassungsberechtigten und Einwanderern heißt es in der Begründung'!: "Bei der Ent­

scheidung über die jährliche Einwanderung muß der Gesetzgeber allerdings beach­
ten, daß die Aufnahme von Flüchtlingen aus humanitären Gründen der Einwande­

rung vorrangig ist. « GeigerS' hat dies präzisiert: "Für die Fesdegung der Kontin­
gente soll gelten, daß die Schätzzahl der zu erwartenden Asylsuchenden und das 

Flüchdingskontingent prioritär zu berücksichtigen sind.« 

Eine weitere Verknüpfung besteht darin, daß erfolglose Asylantragsteller überhaupt 
oder z.eitweise bei der Entscheidung über Einwanderungsanträge unberücksichtigt 
bleiben. Nach dem Gesetzentwurf der Gruppe Bündnis 90/ Die Grünen muß im 
Einwanderungsantrag versichert werden, daß innerhal b der letzten drei Jahre kein 

Antrag nach Art. ,6 Il 2 GG oder Art. , GFK gestellt wurde.60 

Hinter dieser Mentalität des Abstrafens steckt ein doppelter Imum . Die Autoren 

sind offenbar der Meinung, ein Mensch könne wählen, ob er flü chtet oder sich um 
eine Einwanderungsbewilligung bewirbt; Tatsache ist aber, daß F lüchtlinge flüchten, 
weil sie flüchten müssen. Zweitens sind die Autoren der Meinung, abgelehnte An­
tragsteller seien zu Recht abgelehnt und könnten deshalb mit einer Einwanderungs­

sperre belegt werden. Dem ist aber keineswegs immer so und würde es auch unter 
Geltung eines Flüchdingsgesetzes der Grünen nicht immer so sein. Die etablierten 

Parteien, bis hin zur CDU, haben sich dankbar des Themas angenommen und sorgen 
vollends für Verwirrung. Der saarländische Innenministcr Läpple etwa hält Bürger­
kriegsflüchtlinge für einwanderungsberechtigt, dann aber nicht, wenn sie sich als 
abgelehnte Asylbewerber melden. Man nehme Menschen auS Vukovar als Beispiel: 
Sie flüchteten vor den Bomben in die Bundesrepublik, wurden oder werden im 

Asylverfahren abgelehnt (Bürgerkrieg), können - sagen wir - im Herbst '992 z u­
rückkeh.ren und bleiben dann von der Einwanderung ausgeschlossen. Läpple ver­

langt vOn Bürgerkriegsflüchdingen, sie soUten im Kriegsgebiet bleiben, wenn sie ihre 
Einwanderungsehanee nicht auf das Spiel setzen wol1en. Er sagt, dies würde zu 
einem Rückgang der Asylanträge führen, da nicht politisch Verfolgte das Risiko 
eingingen, weder als asylberechtigt anerkannt zu werden noch einwandern zu dür­

fen.6• Dem Zynismus sind keine Grenzen gesetzt. 
So hat die Debatte zu einer völligen Vermischung von politisch Verfolgten, anderen 
Flüchtlingen und sonstigen Emigranten geführt" Es setzt sich bestenfaUs die irrige 
Meinung fest, das Flüchtlingsproblem könne durch Einwanderung gelöst werden') 
Geschwächt wurden dabei jene Kräfte, die sich für die Erhaltung des Art. 16 II 2 GG 

bzw. die Schaffung eines adäquaten europäischen Flüchtlingsrechts eingesetzt ha­

ben. 

58 ßT-Drs. I2/J714 v. 4.12.1991, S. 26 . D as Zit 3t enrhah keinen T ippfehler des Verbssers. 
19 A. a. O. (Anm. 48). S. 40. 
6c § 5 11 ,} Nr. ld . Ent\v .; ,,~l. ferner Geiger, 3. 3. 0 . (Anm. 48), S. 40; Triuin, FR v. l}. 4· 1992 . 

61 fAZ v. 14. 'I_ 1992. S.l.. 
62. Jun<.'mann gchon crfreultcherwelse zu den nur noch wenigen, die 3U( einer strikten Unterscheidung 

bt'stchr.:n: Juncmann, Zum Vcrhahnis von Einwanderungsgt"lt t.1. und Asy lrecht, in: Jabl'l-GorLinifMul­
Iec. , . '.0. (Anm'48), 5.7L. 

6) Erfreulich kriti sch Hamburger. Ein'w:lnderung.'i gcst.-ti'. rur Emgcw:1ndene, In J.&tri-Gorzini/Milllcr, 
,. a. O. (Anm. 48), 5. 14 . 
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144 Ein Einwa nderungsgesetz ist üb erflüssig, die Debatte darum schädli ch: Bürger­
kriegsflüchtlin ge können nicht warten, bis sie eine Ei nwa nderungsgenehmigung er­
halten. Nach Auffassung des Bündnisses 90/Die Grünen können sie o hnehin visum­
frei einreisen und erhalten ei nen Flüchtlingsstatus. Armutsflüchtlinge ei nwa ndern 
lassen' Welche, wievieIe? Zuerst die Bangladeshis, die gerade im Meer untergehen, 
oder die Somalis oder die Siumbewohner von Saö Paulo? Für Arbeitskräfte braucht 
es kein Einwanderungsgesetz, sondern eine Änderung der Arbeitsaufenthaltevero rd­
nung, die aurgrund des § 10 AuslG vom Bundesminister des lnnern mir Zustimmung 

des Bundesrates vorzunehmen ist . 

2. Pragnwtische Vorschläge 

Die Auffassung von Hamburger ist zu treffend6.: Eine reale Bedeutung hat ein Ein­
wanderungsgesetz für die in der Bundesrepublik Deutschland anwesenden Auslän­
der. Zu denken ist in erster Lin ie an die angeworbenen, noch bei uns lebenden 

Ausländer, deren Herkunftssraa ten (noch) nicht EG-Mitgliedsstaaten sind: Türki ­
sche, marokkanische und einige tu nesische Staatsangehörige sowie die Perso nen au S 
dem ehemaligen Jugoslawien. In ei nem ers ten Schritt sollte di esen angeworbenen 
Ausländern und ihren Angehörigen, die zum Zeitpunkt des Inkrafnretens eines 
entsprechenden Gesetzes noch in der Bundesrepublik Deutschland leben, auslän der­

rechtlich und erwerbstärigkeitsrechtlich genau die gleiche Rechtsstellung einger:iumt 
werden wie sie FG-Angehörige haben. Es bedarf zur Durchführung dieses Vorschla­
ges gesetzes technisch eines Gesetzes von genau drei Paragraphen. 
Eine Reihe von Argumenten sp richt für diese Lösung. Es wären die angeworbenen 

Nieht-EG-Ausländer und ihre Angehörigen, die zu rund 70% ohnehin schon einen 
verfest igten Aufentllaltstitel haben, den EG-Ausländern gleichgestellt. Die rechtli­
che Spaltung zwischen beiden Gruppen ist nicht länger gerechtfertigt. Es wäre damit 
ein Schritt z.ur Erfüllun g des Assoziationsabkommens EWG-Türkei getan. Nach 
Art.}6 des Zusatzprotoko lls zum EWG-Türkei-Assoziarionsabkommen gibt es die 

völkerrechtliche Verpflichtu ng der EG-Staaren, b is zum 30. 11. 1986 die Freizügig­
keit im Verhältnis zur Türkei herzustellen. Dies ist weder zum festgelegten Stichtag 
noch später in die Tat um gesetz t worden. Die Bundesrepublik könnte nun einen 
Teilschritt >.Ur Erfüllung diese r vö lker rech tlichen Verpflichtung machen. Gleichzei­
ti g mit einem innerstaatlichen Gesetzentwurf sollte die Bundesregierung im Assozia­

tionsrat den Vorschlag unterb rei ten , den in den EG-Ländern lebenden türkischen 
Arbeitnehmern den EG-Starus einwräumen. Da von den 1.9 Mio. türkischen Ar­

beitnehmern in der EG 1,5 Mio. in der Bundesrepublik leben. dürfte eventuell ein zu 
erwartender Widerstand der übrigen EG-Länder gegen eine solche Regelung nicht 
unüberwindbar sein. 
Der hier vorgeschlagene Schritt sollte um so leichter fallen, als der Europäische 

Gerichtshof im September 1990 mit der sog. Scvince-Vorabentscheid uo g (gegen das 
Bundessozial- und Bundesverwaltungsgericht) entschieden hat, daß die Beschlüsse 
2/76 und I/SO des Assoziationsrates EG-Türkei unmittelbar anwendbares Gemein­

schaftsrecht u. a. mit der Fo lge sind, daß ein türkischer Arbeitnehmer, der in ei nem 
EG-Mitgliedsstaat vier Jahre o rdnungsgemäß beschäftigt " ·ar. eine gemeinschafts­
rechtliche Rechtsstellung in bezug auf den Arbeitsmarkt und folglich auch aufent­
haltsrechtlich hal.6, 

Das Ausländerrecht gälte für diese Menschen. wie für die Staatsangehörigen der 

64 Hamburge-r. '3 . a. O. (Anm . 6}), S. 54 . 
61 Genchtshof d"r Europaischen Gl'rnc Jn sch ;1 ften, lnfAu!dR 199 1, S. 2 H. 
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EG-S,aa,cn, nur noch subsidiär. Das Problem der sog. Wiederkchroprion wäre ge­

löst. Der familien nachzug wäre entsprechend dem EG-Recht erweitert. Nach 

Art. 10 der Verordnung Nr. 1612/68 des EWG-Rates vom 15.10.1968 dürfen fol­

gende Angehörige ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit nachziehen: Der Ehegatte 

sowie Verwandte in absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre alt sind oder denen 
Unterhalt gewährt wird, sowie seine Verwandten und die Verwandten seines Ehe­

gatten in aufsteigender Linie, denen Unterhalt gewährt wird. 
Auf diese Weise könnte in Harmonie mit einer ohneh.in stattfindenden völkerver­

traglichen Entwicklung ein Stück Wanderungs- und Einwanderungsmöglichkeit ge­

schaffen werden, ohne daß zu diesem Zweck in irgend welchen Staaten Einwande­

rungskommissionen bei den deutschen Auslandsvertretungen eingerichtet werden 
müßten, die letzten Endes nichts anderes sind als die unseligen Anwerbekom.missio ­

ncn. 

Sollten OSt- oder südosteuropäische Staaten demnächst mit der EG Assoziationsab­
kommen abschließen, könnte auf dieser Grundlage von Anfang an eine besch ränkte 

Freizügigkeit für die Angehörigcn Jieser Staaten hergestellt werden. Auf diese Weise 
kann der Arbcitskräfrebedarf der westeuropäischen Industrienationen gedeckt wer­

den und den assoziierten Staaten bei ihrer wirtschaftlichen Entwick lung geholfen 
werden. 

Es ist argumentiert worden, daß ein Einwanderungsgesetz notwendig wä.re, um den 
faktisch Eingewanderten, jetzt und künftig, eine angemessene Rechtsstellung zu 

gewähren und um sie zu wirklich gleichberechtigten Mitmenschen machen zu kön­

nen. Die Gruppe Bündnis 90/Dic Grünen hat deshalb in Art. 2 des Enrwurfes eines 
Gesetzes zur Regelung der Rechte von Niedcrlassungsberechrigten und Einwande­

rern die Einbürgerung geregelt. Offenbar ist weithin unbekannt, wie § 8 des Reichs­

und Staatsangehörigkeitsgesetzes .- die heute noch geltende Grundnorm des Einbür­
gerungsrechtes - lautet. Antragsgemäß eingebürgert werden kann nach dieser Vor­

schrift, wer sich im Inland niedergelassen hat, unbeschränkt geschäftsfähig ist, einen 
unbescholtenen Lebenswandel geführt hat, am Ort der Niederlassung eine eigene 

Wohnung oder ein Unterkommen gefunden hat und in der Lage ist, sich und seine 
Angehörigen zu ernähren. Nicht mehr und nicht weniger. Es handelt sich hierbei um 

Mindestvoraussetzu ngen, der Staat ist aber nicht verpflichtet, darüber hinaus er­

schwerende Bedingungen zu stellen. Wenn hcute die Einbürgerung für nicht privi­
legierte Personen eine außerordentlich schwierige Angelegenheit ist, dann beruht 

dies ausschließlich auf den Einbürgerungsrichtlinien des Bundesministers des Innern 

aus dem Jahre '977, zu letzt geändert im März '989. E bedarf also noch nicht einmal 
des Gesetzgebers, um die Einbürgerung zu erleichtern und den gesellschaftlichen 

Etfordernissen anzupassen. 

Im übrigen stellt die .Forderung nach Doppelstaatsangehörigkeit möglicherweise 
heute bereits ein historisches Relikt dar. Dem Gedanken einer »offenen Republik« 

entspräche eher, Personen mit fremder Staatsangehörigkeit, die eine bestimmte An­
zahl von Jahren im Aufenthaltsstaa t leben und/oder einen bestimmten Aufenrhalts­

titel haben, die uneingesch ränkte Teilhabe an diesem Leben einzuräumen, ohne dies 

davon abhängig zu machen, daß eine zusätzliche Staatsangehörigkeit erworben wird. 
Was spricht dagegen, einer Türkin oder Kanadierin, die - z. B. - seit acht Jahren in 
der Bundesrepublik Deutschl and leben und Aufenthaltsberechtigung haben, das ak­
tive und passive Wahlrecht einzuräumen) Muß eine in Deutschland eingebürgerte 

Marokkanerin, die in Frankreich lebt, wirkJich erst eine dritte Staatsangehöl~gkejt 

erwerbcn, bevor sie don alle Bürgerrechte wahrnehmen darf' Warum soll ein italie­

ner, dcr seit 25 Jahren in Deutschland lebt, erst eine zweite Staatsangehörigkeit er­
werben müssen, bevor er wählen darf> W'arum soll er, wenn er das will, nicht einfach 
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Mensch mit nur italienischer Staatsangehörigkeit bleiben dürfen und doch völlig 

gleichberechtigt sein? 
Niemals gerechtfertigt, weil diskriminierend , wa r und ist die Forderung nach einem 

kommunalen Wahlrecht für Ausländer. Dahinter steckt die Vorstellung, Ausländer 
erziehen und proben lassen zu müssen. Haben Ayse und Matko auf Gemeindeebene 
richtig gewählt, dürfen sie die nächste Stufe erklimmen. Das Gegenargument, takti­
sche Zü ge machen zu müssen, rechtfertigt keine Diskriminierung. Im übrigen hat die 
Niederlage im Verfassungsgerichtsstreit66 um das kommunale WahLrecht gezeigt, daß 

die taktischen Züge Winkelzüge waren. Taktisch richtig ist die Forderung, daß zu­
nächst EG-Staatsangehörige in jedem anderen EG-Staat, in dem sie EG-Aufenthalts­
status haben, das uneingeschränkte Wahlrecht und alle anderen Bürgerrechte haben. 

Ihnen gleichzustellen sind, dem oben gemachten Vorschlag folgend, diejenigen 
Drittstaatenausländer, die eine EG-Rechtsstellung haben. Eine derartige Taktik steht 

in Übereinstimmung mit der völkerrechtlichen Entwicklung : der Bildung von wirt­
schaftlichen und politischen überstaatlichen Gemeinschaften auf der Grundlage völ­

kerrechtlicher Verträge. Infolgedessen haftet dieser Beschränkung keine Diskrimi­
nierung gegenüber D eutschen oder zunächst nicht ebenfalls privilegierten Dritrsraa­
teDausländem ao. 

66 BVl':-fG, U. v, )1. 10. 199° , 2 BvF }/ 89 u. 2 ßvF 2-6/8 9, NJW 1991, 159 und 162. 
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